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Aus dem Veranstaltungskalender...
bis 15.08.2004 Sonderausstellg. "Josef Schnetzer", Bauernmöbelmuseum
Sa. 14.08.2004 Int. Faustballturnier, Sportplatz, 09.30 Uhr
So. 15.08.2004 Faustball-Ortsmeisterschaft, Sportplatz, 13.00 Uhr
Mi. 18.08.2004 Ferienpassaktion "kreatives Arbeiten mit Holz"
So. 22.08.2004 Eröffnung der Sonderausstellung "Die Eule - ein Mythos",

Bauernmöbelmuseum, 15.00 Uhr
Mo. 23.08.2004 Ferienpassaktion "Kinospaß"
So. 05.09.2004 French Brunch, Kulturwirtshaus Pammer, 11.00 Uhr, SPÖ

Hinweis: Den Hirschbacher Veranstaltungskalender finden Sie stets aktuell unter www.hirschbach.ooe.gv.at

Gratulationen (Ausbildungsabschlüsse)

A u s   d e m   I n h a l t :

Stellenausschreibung - SHV Freistadt

Personalsuche - Firma Schinko

Ferienaktion für 26 Tschernobylkinder

Betreubares Wohnen in Hirschbach

Betriebsbaugebiet in Hirschbach

Verwendung von Baurestmassen

Schutz landwirtschaftlicher Kulturen

Einsatzkoordinator/in - Hospitzbewegung

Betriebsurlaub der Firma Malzner:
23. bis 28. August 2004



Stellenausschreibung / Personalsuche

Beim Sozialhilfeverband Freistadt (SHV) werden
in den Bezirksalten- und Pflegeheimen  Lasberg,
Freistadt und Pregarten folgende Stellen
ausgeschrieben:

Krankenpflegefachdienst (Funk-
tionslaufbahn GD 16) - Dipl.-Gesundheits-
und Krankenschwestern/-pfleger (Vollzeit-
und Teilzeitbeschäftigung)

ALTENBETREUUNGS- UND SANITÄTS-
HILFSDIENSTE (Funktionslaufbahn GD 20
bzw. GD 18) - Altenfachbetreuer/innen und
Pflegehelfer/innen (Vollzeit- und Teilzeit-
beschäftigung)

KÜCHENHILFSDIENST (Funktionslaufbahn
GD 23) - Küchenhilfskraft  (Teilzeitbe-
schäftigung)

Die Bewerber haben die in der Stellenaus-
schreibung geforderten Kenntnisse nachzu-
weisen (Zeugniskopien beilegen). Be-
werbungen sind schriftlich an den Sozial-
hilfeverband Freistadt, Altenheimverwaltung,
4240 Freistadt, Bockaustraße 19, bis
spätestens 31. August 2004 zu richten.
Bewerbungsbögen sowie weitere Auskünfte
sind Montag bis Freitag vormittags in der
Altenheimverwaltung des Sozialhilfeverbandes
4240 Freistadt, Bockaustraße 19, Tel. 07942/
75711-203, erhältlich.

Ergänzend zum Bürgermeisterbrief vom 8. Juli
2004 gratuliert die Gemeinde Hirschbach noch
folgender weiteren Person:

Kathrin Umdasch, Thierberg 31, zur bestan-
denen Matura am Bundesrealgymnasium in
Bad Leonfelden

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen
für die berufliche Zukunft alles Gute.

H i n w e i s e

H i n w e i s e

unvergessliche Ferienwochen für
26 Tschernobylkinder bereitet:
26 Tschernobylkinder tankten in Mühlviertler
Gemeinden Energie auf. Drei Großmütter aus
Kirchschlag bereiteten mit dieser bereits zum
vierten Mal organisierten Aktion den Kindern
unvergessliche Ferienwochen.
Ein Großteil der Kinder war bei Gastfamilien in
Alberndorf, Altenberg, Hagenberg, Hellmonsödt,
Oberneukirchen, Zwettl/R. und Hirschbach
untergebracht.
Aus Hirschbach beteiligte sich Fam. Josef und
Armgard Ratzenböck, Hirschbach Nr. 67.



G u g l w a l dG u g l w a l dG u g l w a l dG u g l w a l dG u g l w a l d
Predni Vyton

Start einer Umfrage für die Aktion
�Betreubares Wohnen� in Hirsch-
bach i. M.:
Dem Ausschuss für soziale Wohlfahrt, Gesund-
heit und Seniorenangelegenheiten der Ge-
meinde Hirschbach i. M. liegt die Senioren-
betreuung sehr am Herzen und er beschäftigt
sich derzeit intensiv mit dem Thema �betreu-
bares Wohnen�.

Was ist �betreubares Wohnen� und welche
Vorteile bietet es?
Darunter versteht man barrierefreie und
behindertengerechte Mietwohnungen (mit
Lift) im Ausmaß von 40�50m2 inkl. Rufbereit-
schaft rund um die Uhr sowie mit Betreuungs-
möglichkeit durch mobile Dienste (z. B. Haus-
krankenpflege durch das Rote Kreuz, Altenpflege
durch den SMB und Volkshilfe sowie auch Haus-
haltshilfen und Einkaufsdienste).
Weiters können die Bewohner ihre eigenen
Möbel mitbringen und in ihrer Wohnung ent-
weder selber kochen oder z. B. die Aktion
�Essen auf Räder� des SMB in Anspruch
nehmen.

Auf Grund der Nähe zum Ortszentrum sind die
Bewohner von �betreutem Wohnen� in der Lage
� auch ohne PKW � in wenigen Minuten den
Ortsplatz (Kirche, Geschäft, Postamt, Bank,
Gasthäuser, Museum und öffentliche Verkehrs-
mittel) zu erreichen.

Die Bewohner wer-
den also in das soziale
Umfeld bestens ein-
gebunden und die
selbstständige Le-
bensführung in ver-
trauter Gesellschaft
bleibt gewahrt.

Für wen kommt �be-
treubares Wohnen�
in Frage?

Ältere Menschen (über 70-Jährige) oder
Menschen mit Pflegebedarf (Pflege-
geldbezug, Rollstuhlfahrer) oder
über 60-Jährige mit schlechter Wohn-
situation (kein Lift, schlechte Heizung,
entlegene Lage) oder
ältere Menschen oder Menschen mit Be-
hinderung, die über Empfehlung mobiler
Dienste auf Grund einer besonderen
sozialen Situation vorgeschlagen werden

Was kostet �betreubares Wohnen�?
Durch die großzügige Finanzierung aus Landes-
Wohnbauförderungsmitteln werden auch
günstige Mieten für die Wohnungen ermöglicht.
Die Mieten (inkl. Betriebskosten, Rück-
zahlungsraten für Wohnbauförderungsdarlehen,
USt.) belaufen sich ungefähr auf 250 Euro pro
Monat (lt. Durchschnittswerte anderer
Gemeinden). Dazu kommen noch Kosten für
allfällige Betreuungsdienste, Rufhilfe und Essen
auf Räder hinzu!

Wo gibt es bereits �betreubares Wohnen�?
z. B. in Freistadt, Lasberg, Unterweitersdorf,
Weitersfelden, Liebenau, Schenkenfelden,
Gallneukirchen, Bad Leonfelden, Reichenau,
Vorderweißenbach, Zwettl, uvm.

Zeitgleich mit dieser Erstinformation werden
alle Gemeindebürger ab dem 60. Lebensjahr
mittels persönlichem Schreiben ersucht, ihr
Interesse an betreutem Wohnen mitzuteilen.
Wir ersuchen aber alle HirschbacherInnen, auf
die die oben angeführten Kriterien zutreffen,
sich an der Umfrage zu beteiligen. Das
Umfrageergebnis wird vertraulich behandelt!

S o z i a l e s

BETREUBARES
WOHNEN

Wir kümmern uns um die Menschen:
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Verwendung von Baurestmassen:
Das Amt der Oö. Landesreegierung,
Umweltrechtsabteilung, informiert:
Die Durchführung von geländegestaltenden
Maßnahmen unter Verwendung von Bau-
restmassen ist unzulässig. Sollten solche Ge-
ländekorrekturen mit Baurestmassen dennoch
vorgenommen werden, kann das Entfernungs-
aufträge und verwaltungstrafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Jedenfalls ist
pro abgelagerter Tonne an Baurestmassen ein
Altlastensanierungsbeitrag in der Höhe von 7,20
Euro zu entrichten.
Unbeschadet der naturschutzrechtlichen
Bewilligungspflicht bedarf die Durchführung von

Schutz landwirtschaftlicher
Kulturen:
Aufgrund aktueller Anlassfälle ersuchen die
Landwirte alle Hundebesitzer, ihre Hunde nicht
zum Laufen und Spielen auf den landwirt-
schaftlichen Nutzflächen (noch gedeihende
Ernte auf Wiesen und Feldern) zu ermutigen
bzw. ihre Hunde nach Möglichkeit davon
abzuhalten.

Hundehaltung

geländegestaltenden Maßnahmen mit na-
türlichem, nicht verunreinigtem Bodenmaterial
dann keiner gesonderten abfallrechtlichen
Bewilligung, wenn die Aufbringung auf den
Boden zum Nutzen der Landwirtschaft oder der
Ökologie dient.

U m w e l t


